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Anlage: Schindellegi SZ-4 

Anlagetyp: Heliport  

 

A U S G A N G S L A G E  

 

 

Generelle Informationen und technische Daten:  
 

Verweis:  

SIL-Konzeptteil 26.02.2020, 
Kap. 4.4 Heliports 

Grundlagendokumente: 

- Betriebsbewilligung vom 
19.08.1977  
(Ausgabe 10.07.2003) 

- Betriebsreglement vom 
10.07.2003 

- Lärmbelastungskataster 
(LBK) vom Juli 1995 

- Hindernisbegrenzungs-
flächen-Kataster vom 
01.02.2013 

- Koordinationsprotokoll 
vom Juni 2018 

- Standortkanton: 

- Perimetergemeinde: 

- Gemeinde mit  
Hindernisbegrenzung: 

- Gemeinden mit  
Lärmbelastung: 

Schwyz 

Feusisberg 

 
Einsiedeln, Feusisberg 

 
Einsiedeln, Feusisberg 

 

- Verkehrsleistung: 

 
-  4 Jahre: 3030 Bewegungen  
(2016–2019) 

- max. 10 Jahre: 3957 (2019) 

- Begrenzung SIL: 3688 Bewegungen 

 

Zweck der Anlage, Funktion im Netz:  

Privater Heliport, seit 1977 in Betrieb; beherbergt einen Unterhalts-
betrieb und dient der Flugausbildung, dem gewerbs- und nicht ge-
werbsmässigen Helikopterflugverkehr (Taxi-, Transport-, Arbeits- 
und Werkflüge, Flugsport etc.) sowie zur Zwischenlandung von 
Such-, Rettungs- und Ambulanzflügen. 

Stand der Koordination:  

Die Funktion des Heliports stützt sich auf die konzeptionellen Vor-
gaben des SIL-Konzeptteil vom 26.02.2020, Kap. 4.4 Heliports und 
ist mit den Zielen der kantonalen Richtplanung abgestimmt. 

Die vielfältigen Geschäftszweige des bestehenden Flugbetriebs sol-
len weitergeführt werden. Die künftige Nutzung des Heliports wird 
auf jährlich 3688 Flugbewegungen begrenzt. 

Perimeter und Infrastruktur sind mit den umgebenden Nutzungsan-
sprüchen und Schutzzielen abgestimmt (vgl. Koordinationsproto-
koll). Der Heliport befindet sich in einer Industriezone der Gemeinde 
Feusisberg. Grössere Um- oder Ausbauten sind derzeit nicht vorge-
sehen.  
 

 
  



Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Luftfahrt (SIL)  22.06.2022 17. Serie 
Objektteil SZ-4 

2 

 

Die im Betriebsreglement aufgeführten Betriebszeiten sollen ange-
passt werden. Dazu ist ein Genehmigungsverfahren nach den Best-
immungen des Luftfahrtgesetzes (LFG) und der Verordnung über die 
Infrastruktur der Luftfahrt (VIL) sowie eine Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVP) erforderlich. Die Linienführung der An- und Abflug-
routen bleibt unverändert.  

Bei einem Doppelspurausbau der Südostbahn sind keine räumlichen 
Konflikte mit dem Heliport zu erwarten. Eine detaillierte Abstim-
mung mit Perimeter und Infrastruktur wird aber vorzunehmen sein. 

 

 

F E S T L E G U N G E N     

 F Z V 

Zweckbestimmung: 
Der Heliport Schindellegi ist ein privates Flugfeld. Er dient den ver-
schiedenen Sparten des Helikopterverkehrs (Arbeitsflüge, Werk-
flüge, Taxi- und Transportflüge, Flugausbildung, Flugsport sowie 
Rettungs- und Einsatzflüge). 

 
• 
 

  

Rahmenbedingungen zum Betrieb: 
Die Organisation und der Ablauf des Flugbetriebs, einschliesslich 
den Betriebszeiten und den An- und Abflugverfahren, werden im 
Betriebsreglement geregelt. 

 
• 

  

Zur Reduktion der Umweltbelastung trifft die Flugplatzhalterin die 
betrieblich möglichen Vorkehrungen im Sinne des Vorsorgeprinzips 
und wacht über die Einhaltung der Vorschriften. 

•   

Die Zahl der Flugbewegungen ist auf 3688 pro Jahr beschränkt. •   

Flugplatzperimeter:  
Der Flugplatzperimeter umgrenzt das von den Flugplatzanlagen be-
anspruchte Areal (vgl. Anlagekarte). Kanton und Gemeinden be-
rücksichtigen den Perimeter bei der Richt- und Nutzungsplanung. 

 
• 

  

Lärmbelastung:  
Das Gebiet mit Lärmbelastung sichert und begrenzt den Entwick-
lungsspielraum für den Flugbetrieb (vgl. Anlagekarte). Kanton und 
Gemeinden berücksichtigen es bei der Richt- und Nutzungsplanung. 

 
• 

  

Hindernisbegrenzung:  
Das Gebiet mit Hindernisbegrenzung zeigt, wo Flugbetrieb und Bo-
dennutzung bezüglich der Höhenbeschränkung aufeinander abzu-
stimmen sind (vgl. Anlagekarte). 

 
• 
 

  

Natur- und Landschaftsschutz:  
Luftfahrtseitig nicht genutzte Flächen auf dem Heliport sollen, unter 
Vorbehalt der Anforderungen der Luftfahrt (Sicherheitsvorschriften, 
Ausbauerfordernisse), ökologisch aufgewertet werden. 

 
• 
 

  

Die Flugplatzhalterin prüft die Möglichkeiten dazu und legt in Ab-
sprache mit den zuständigen Fachstellen von Bund und Kanton das 
Vorgehen zur Umsetzung fest. Die Interessen der landwirtschaftli-
chen Nutzung sind zu berücksichtigen. 

 

•   
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E R L Ä U T E R U N G E N  

Zweckbestimmung: 

Die Zweckbestimmung des Heliports Schindellegi ergibt sich aus der bishe-
rigen Nutzung und den Festlegungen zu den Heliports im Konzeptteil des 
SIL. 

Rahmenbedingungen zum Betrieb: 

Die Festlegung der Betriebszeiten erfordert eine umfassende Interessenab-
wägung und erfolgt in Absprache mit der Gemeinde. Aus Sicht der Flug-
platzhalterin soll eine Vereinfachung der Regelungen angestrebt werden, 
die auch zum Ausgleich bestehender Wettbewerbsnachteile gegenüber den 
umgebenden Flugplätzen beitragen kann. Die Informationen zur Nutzung 
des Heliports werden nach der Genehmigung des Betriebsreglements im 
Luftfahrthandbuch (Aeronautical Information Publication AIP) veröffent-
licht. 

Flugplatzperimeter, Infrastruktur: 

Der Flugplatzperimeter umgrenzt das von den bestehenden und geplanten 
Flugplatzanlagen beanspruchte Areal. Er überlagert die Grundnutzung ge-
mäss Zonenplan der Gemeinde (Industriezone) und soll als Hinweis in den 
Zonenplan aufgenommen werden. Darin eingeschlossen sind die Start- und 
Landestelle (Final Approach and Take-Off Area FATO) mit den Sicherheits-
abständen, die Helikopter-Standplätze sowie die Betriebsgebäude mit Vor-
platz, Betankungsanlage und Zufahrt. Grosse Teile des Areals werden auch 
vom nichtaviatischen Industriebetrieb der Robert Fuchs AG genutzt. 

Lärmbelastung: 

Das Gebiet mit Lärmbelastung beruht auf der Fluglärmberechnung vom 
April 2021. Massgebende Faktoren sind die Zahl der jährlich zulässigen Flug-
bewegungen, die Zusammensetzung der Flotte und die Flugwege. Darge-
stellt ist die umhüllende Lärmkurve des gemittelten Maximalpegels (͞Lmax) 
und des Mittelungspegels (Lrk) zum Planungswert der Empfindlichkeitsstufe 
II (PW ES II, 75 resp. 55 dB(A)) gemäss LSV Anhang 5. Diese Kurve steht 
stellvertretend für die übrigen Lärmkurven (PW der ES III und IV). 

Konflikte zwischen dem Flugbetrieb und der Nutzung der umliegenden Ge-
bäude können voraussichtlich ausgeschlossen werden. Bei einzelnen Ge-
bäuden sind zwar die Grenzwerte überschritten (Immissionsgrenzwert, 
Alarmwert), Räume mit lärmempfindlicher Nutzung sind aber nicht betrof-
fen. Die abschliessende Prüfung erfolgt bei der Genehmigung des Betriebs-
reglements. Die Gebäude auf dem Betriebsareal (innerhalb des Flugplatzpe-
rimeters) liegen nicht im Geltungsbereich der LSV. 

Das Gebiet mit Lärmbelastung setzt den Rahmen für die «zulässigen Lärm-
immissionen» gemäss LSV Art. 37a, d. h. die zulässigen Lärmimmissionen 
dürfen dieses Gebiet nicht überschreiten. Sie werden bei der Genehmigung 
des Betriebsreglements festgehalten und im Lärmbelastungskataster (LBK) 
abgebildet. Damit wird der bestehende LBK vom Juli 1995 abgelöst. 

Hindernisbegrenzung: 

Das Gebiet mit Hindernisbegrenzung entspricht der äusseren Umgrenzung 
der Hindernisbegrenzungsflächen gemäss Hindernisbegrenzungsflächen-
Kataster (HBK) vom 01. Februar 2013. Kanton und Gemeinden tragen dem 
HBK bei der Richt- und Nutzungsplanung Rechnung. 
 

Z U S T Ä N D I G E  S T E L L E  

Zuständiges Bundesamt: 
Bundesamt für Zivilluftfahrt 
(BAZL), 3003 Bern 

Flugplatzhalterin: 
Robert Fuchs AG 
Friesischwand 1 
8834 Schindellegi 

 

 

  



Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Luftfahrt (SIL)  22.06.2022 17. Serie 
Objektteil SZ-4 

4 

Natur- und Landschaftsschutz, Umwelt: 

Die Realisierung ökologischer Ausgleichsmassnahmen auf dem Areal des 
Heliports richtet sich nach Art. 18b des Natur- und Heimatschutzgesetzes 
(NHG). Sie soll den betrieblichen und naturräumlichen Möglichkeiten Rech-
nung tragen. Der Standort und der Umfang der Massnahmen orientieren 
sich an den lokalen Gegebenheiten. Als Richtwert ist von 12 % der Fläche 
des Flugplatzperimeters auszugehen. Die Interessen der Landwirtschaft sind 
zu berücksichtigen.  

Die Massnahmen für den ökologischen Ausgleich sind in einem Konzept 
aufzuzeigen (Lage, Ausgestaltung, Bewirtschaftung und Pflege) und sollen 
mit der Anpassung des Betriebsreglements festgelegt werden. Als Arbeits-
hilfe haben die Fachstellen des Bundes Empfehlungen zur ökologischen 
Aufwertung auf Flugplätzen mit Beispielen aus der Praxis erarbeitet 
(BAZL/BAFU April 2019). 

Angaben zu den auf der Karte mit Nummern markierten, von den Festle-
gungen betroffenen Schutzgebieten: 

BLN: 1307 Glaziallandschaft Lorze – Sihl mit Höhronenkette 
und Schwant 

Moorlandschaft: 1 Rothenthurm 
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